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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1971

Norm

ABGB §492

Rechtssatz

Unter dem in einem Dienstbarkeitsbestellungsvertrag vereinbarten "Kürzesten Weg" über eine bestimmte

Grundparzelle ist gem § 914 ABGB nicht einfach der geometrisch kürzeste Weg zu verstehen - auch wenn diese

geometrische Linie über Stock und Stein führen würde - , sondern der in der Natur vernünftigerweise gangbare

kürzeste Weg.
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